
Q2: 2 Klausurersatzleistungen?? Rechtliche FOlgen??
Beitrag von „chilipaprika“ vom 16. März 2022 07:41

Zitat von Seph

Sowohl Lehrkraft als auch Schüler gingen fälschlich davon aus, dass es gar keine
"geforderte Schriftlichkeit" gäbe.

es hängt von der Perspektive ab.

WENN ich davon ausgehe, dass SuS auf dieser Ebene mündig und selbstverantwortlich sind
(wovon wir in der Oberstufe ausgehen müssten), dann darf dieser Fehler mehr Konsequenzen
haben (darüber scheiden sich die Wege) als nur ‚ups, dann schreibst du halt nach‘.

Es ist auch nur ein Fehler, wenn ich mein Konto überziehe, dann bezahle ich Strafgebühren.
Wenn ich zu schnell fahre, gibt es auch Ärger, usw…

Und die Beispiele SIND aus dem Alltag der Altersgruppe.
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